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Bestimmungen, Nebenbestimmungen (Auflagen):

1.Die Erlaubnis ergeht gemäß § 18 Abs. 1 Nds. Straßengesetz (NStrG) für Veranstaltungsplakate bzw.
Werbung und Propaganda hinsichtlich der folgenden Veranstaltung: "Piratenpartel/Bundestagswahl
2009"

2. Max. Anzahl der genehmigten Standorte für Veranstaltungsplakate bzw. Werbung und Propaganda:

Ortsteil Ahausen
Ortstell Dreye
Ortstell Erichshof
Ortsteil Jeebel
Ortsteil Kirchweyhe
Ortsteil Lahausen
Ortsteil Leeste
Ortsteil Melchiorsh.
Onsteil Sudweyhe

1 Standort
3 Standorte
3 Standorte
3 Standorte

7 Standorte
3 Standorte
7 Standorte

2 Standorte
3 Standorte

3. Veranstaltungsplakate bzw. Werbung und propaganda sind nach dem Stand anerkannter Regeln der
Technik aUfzustellen (anzubringen). so dass insbesondere eine Beständigkeit vor Witterungs- und
anderen Einflüssen (gegen Umfallen/Abbrechen gesichert etc.) gewährleistet wird.

4. Veranstaltungsplakate dürfen die Maße des Formates A 1 nicht überschreiten.

5. Aufstellen an Einrichtungen der Straße, wie z, B. Straßenbeleuchtung, ist in schonender Art und Weise
vorzunehmen (z. B. Befestigung nur mit kunslstoffummanteltem Draht Oder ähnlichen schonenden
Materialien).

6. Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen dürfen für die genehmigten Zwecke nicht genutzt werden.

7. Bewuchs (insbesondere Bäume), Bushaltestellen und deren Einrichtungen dürfen für die genehmigten
Zwecke nicht genutzt werden.

8. HIneinragen von Gegenständen auf fahrbahnen bzw. eine Behinderung auf Fahrbahn, Rad- und
Gehweg einer öffentliche Straße ist untersagt. Ebenfalls ist ein Hineinragen auf Rad- und Gehwegen ab
einer lichten Höhe von kleiner als 2,50 m untersagt. Auf jeden Fall ist ein Abstand zur Fahrbahn von
mindestens 0,30 m zu gewährleisten.

9. Unmittelbar nach Ablauf der Genehmigungsfrist (nächster Werktag) ist die Inanspruchnahme der
öffentlichen Straße schadlos zu beseitigen, also z. B. Plakate mit ihrer Befestigung schadlos zu
entfernen.

10. Beginn und Beendigung der Inanspruchnahme öffentlicher Straßen Ist mir umgehend mittels
anliegender Vordrucke schriftlich mitzuteilen.

11. Soweit Sie den inhaltlichen Bestimmungen und/oder Nebenbestimmungen dieser Erlaubnis nicht
Folge leisten, werde ich die Beseitigung der Inanspruchnahme auf Ihre Kosten gemäß § 70 Abs. 1 Nds.
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG) t, V. m §§ 64 ff. Gesetz Oberdie öffentliche Sicherheit und
Ordnung (Nds. SOG) veranlassen (Ersatzvornahme). Die voraussichtlichen Kosten hierfür betragen ea.
50,00 Euro/Aufstellungsstandort.

12. Erlaubnis wird nach § 18 Abs. 2 Nds. Straßengesetz (NStrG) auf Widerruf erteilt. Für diesen Fall
besteht kein Ersatzanspruch gegen den StrsBenbaulastträger.

Hinweise:

1. Die Inanspruchnahme von Kreis- und Landesstraßen außerhalb von Ortlldurchfahrten sowie
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Bundesstraßen bedarf der Erlaubnis des jeweiligen Straßenbaulastträgers.

2. Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilligungen
werden durch die Sondernutzungserlaubnis nicht ersetzt•.

3. Soweit Ihrerseits eine verlängerung dieser Sondernutzungserlaubnis begehrt wird, ist diese rechtzeitig
vor Ablauf der Genehmigungsfrist zu beantragen.
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